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TARDOC Tarif ambulatoire à la prestation pour le décompte et l’indemnisation
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TARMED Tarif ambulatoire à la prestation pour le décompte et l’indemnisation
des prestations médicales

CTM Commission des tarifs médicaux LAA
ES Fédération des sociétés suisses d'employés
OTMA Organisation tarifs médicaux ambulatoires SA
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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Die Spitzenverbände des Gesundheitswesens, nämlich die Vereinigung der Arzte (FMH),
der Apotheker (SAV), der Krankenhäuser (Veska) sowie der Chemischen Industrie (SGCI)
stellten sich in einer gemeinsamen Stellungnahme hinter das Projekt Cotti, während
das KSK bereits im Vorfeld erklärt hatte, nicht grundsätzlich gegen eine Totalrevision zu
sein, einer Übergangsregelung im Moment aber eindeutig den Vorzug zu geben. Die FDP
begrüsste die angestrebte Wettbewerbssteigerung durch die volle Freizügigkeit und die
Anerkennung alternativer Versicherungsformen, befürchtete aber, dass das
Obligatorium und die Prämiengleichheit keinen Konsens finden würden. Für die SP
bringen die bundesrätlichen Vorschläge zwar bedeutende Verbesserungen
(Obligatorium, Prämiengleichheit, Freizügigkeit), enthalten aber auch viel
Widersprüchliches (alternative Versicherungsmodelle, Kopfprämie). 1

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 04.09.1989
MARIANNE BENTELI

Dringlicher Bundesbeschluss über Massnahmen gegen die Kostensteigerung in der
Krankenversicherung. Abstimmung vom 26. September 1993
Beteiligung: 39,8%

Ja: 1 416 209 (80,5%) / 20 6/2 Stände
Nein: 342 002 (19,5%) / 0 Stände

Parolen:
-Ja: FDP, SP, CVP, SVP, GP, LP, LdU, EVP, AP, SD, EDU; SGB, CNG, VSA, SBV, SGV;
Krankenkassenkonkordat, FMH, Schweiz. Patienten-Organisation.
-Nein: PdA, Lega.

Die Vox-Analyse dieses Urnengangs wertete den Ausgang der Abstimmung als
Vertrauensbeweis gegenüber Bundesrat und Parlament, und dies homogen über alle
Bevölkerungsgruppen hinweg. Sowohl Befürworter als auch Gegner stützten ihren
Entscheid zu einem grossen Teil auf das Bestreben, die steigenden persönlichen
Ausgaben für die Krankenversicherung zu bremsen. Die Befürworter akzeptierten den
Bundesbeschluss dabei als valablen Kompromiss, während die Gegner radikalere
Lösungen zum Schutz der kleinen Einkommen bevorzugt hätten. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.1993
MARIANNE BENTELI

Der Krankenversichererverband Santésuisse legte eine Studie vor, wonach die Margen
auf Medikamente, welche die abgebenden Ärzte, Apotheken und Spitäler für ihren
Aufwand beim Medikamentenverkauf entschädigen, in der Schweiz deutlich über dem
Niveau vergleichbarer europäischer Länder liegen. Dies mache zwei Prozent der
Krankenkassenprämien aus. Insbesondere die Ärzte würden an der Abgabe von
Medikamenten doppelt verdienen. Der Verband forderte eine Angleichung, welche er in
Zusammenarbeit mit Ärzten und Apothekern erreichen wollte. Dafür wäre jedoch eine
Anpassung der entsprechenden Verordnung nötig, da derzeit das BAG für die
Festsetzung der Medikamentenpreise und der Margen zuständig ist. Die Reaktionen auf
die Forderung waren heftig. Die Ärztevereinigung FMH etwa warf der Santésuisse vor,
bewusst falsche Aussagen zu machen und auf dem Rücken der Haus- und Kinderärzte
sparen zu wollen. 3

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 26.10.2012
FLAVIA CARONI

Im Berichtsjahr beschäftigte eine Teilrevision des Krankenversicherungsgesetzes KVG
zur vorübergehenden Wiedereinführung der bedarfsabhängigen Zulassung die Räte
intensiv. Im November des Vorjahres hatte der Bundesrat dem Parlament eine
Botschaft unterbreitet, in welcher er aufgrund der Zunahme von Praxiseröffnungen
durch Ärzte aus dem EU-Raum und den dadurch zu befürchtenden Kostensteigerungen
Handlungsbedarf feststellte. Per Ende 2011 war eine seit zehn Jahren gültige
Zulassungsbegrenzung für Leistungserbringer im KVG ausgelaufen. Nachdem die
Managed-Care-Vorlage, welche entsprechende Regelungen enthalten hatte, im Juni
2012 an der Urne abgelehnt worden war, hatten die Kantone kein Instrument mehr, um

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.03.2013
FLAVIA CARONI
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das Angebot im ambulanten Bereich zu steuern. Der Entwurf sieht eine
Wiedereinführung der bis 2011 geltenden Beschränkungen für drei Jahre vor. In dieser
Zeit könnten die Auswirkungen der Aufhebung evaluiert und neue Bestimmungen zur
langfristigen Kosteneindämmung entwickelt werden. Im Februar sprach sich die
Verbindung der Schweizer Ärzte (FMH) gegen diese Lösung aus, denn bereits heute
herrsche in vielen Bereichen der Spezialmedizin ein Ärztemangel, der durch den
Zulassungsstopp akzentuiert würde. 4

Im Februar 2015 legte der Bundesrat seine Botschaft für eine Teilrevision des
Krankenpflegeversicherungsgesetzes betreffend der Steuerung des ambulanten
Bereichs vor. Ziel ist eine dauerhafte Lösung des Problems des Überangebotes von
spezialisierten Ärztinnen und Ärzten in gewissen Regionen. Damit soll einerseits die
Qualität der Gesundheitsversorgung gewährleistet, andererseits der Kostenanstieg in
der obligatorischen Krankenversicherung abgeschwächt werden. Die per Ende Juni
2016 auslaufende temporäre Zulassungsbeschränkung für ambulante Leistungserbringer
wird dadurch abgelöst. Herausstechendes Merkmal der Vorlage ist, dass sie die
Verantwortung gänzlich in die Hände der Kantone legt: Diese erhalten die Möglichkeit
zur Einschränkung der Zulassungen, sind dazu jedoch nicht verpflichtet. Als „so
föderalistisch wie möglich" bezeichnete Bundesrat Berset den Vorschlag, mit dem auch
der scharfen Kritik Rechnung getragen wurde, welche die Kantone in der
Vernehmlassung gegenüber dem ursprünglichen Entwurf geäussert hatten. Die dort
vorgesehenen Interventionsmöglichkeiten des Bundesrates bei den Tarifen sahen sie als
Eingriff in die auf diesem Gebiet herrschende Kantonsautonomie. Die Vorlage soll nicht
bloss der Verhinderung von Überversorgung mit medizinischen Leistungen dienen:
Bereits heute verfügen viele Kantone über Fördermassnahmen zur Ansiedelung von
Ärztinnen und Ärzten in Gemeinden, in denen eine Unterversorgung herrscht. Diese
Massnahmen sollen durch die Revision eine rechtliche Grundlage erhalten. Beide
Interventionsarten sollen die Kantone nicht alleine beschliessen können. Sie sind zur
Konsultation einer aus Vertretungen der betroffenen Kreise zusammengesetzten
Kommission verpflichtet, welche Versicherte, Leistungserbringerinnen und
Krankenversicherer umfasst. Weil sowohl die Vertragsfreiheit als auch eine
Beschneidung der freien Arztwahl bisher immer am Widerstand des Parlaments oder
der Stimmbevölkerung gescheitert waren, erachtete der Bundesrat seinen Vorschlag als
beste Lösung – sie sei somit mehrheitsfähig. Nichtsdestotrotz formierte sich bereits
Widerstand auf bürgerlicher Seite, wo die Aufhebung der Vertragspflicht bevorzugt
würde, und bei den Ärztinnen und Ärzten, welche einen Ärztemangel und einen
erschwerten Berufseinstieg befürchteten. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.02.2015
FLAVIA CARONI

Über 10 Milliarden Franken an Kosten zulasten der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung fallen im ambulanten Bereich in Artzpraxen und Spitälern
jährlich an, was 37% der Gesamtkosten entspricht (Stand 2013). Seit dem Jahr 2004
werden die entsprechenden Leistungen mithilfe des Tarmed berechnet. Dabei werden
ärztlichen Leistungen und dem Einsatz von medizinischem Material eine bestimmte
Anzahl von Taxpunkten zugeschrieben. Die Anzahl Taxpunkte multipliziert mit dem
kantonalen Taxpunktwert ergibt die verrechenbaren Preise. Ausgehandelt werden die
Taxpunktwerte zwischen den Krankenversicherern und einer Tarifkommission der
Unfallversicherung einerseits und der Ärzteverbindung FMH und dem Spitalverband H+
andererseits. Kann keine Einigung erzielt werden, wird der Taxpunktwert durch den
jeweiligen Regierungsrat festgesetzt. Der Bund hat eine Schiedsrichterrolle. Bereits seit
längerer Zeit stand fest, dass aufgrund des medizinischen Fortschritts, der manche
durch Apparate gestützte Leistungen stark vereinfacht hatte, die geltende Tarmed-
Struktur veraltet ist. Manche Gruppen von Leistungserbringenden, darunter viele
Fachärzte und -ärztinnen, verdienen daher zu viel, andere, insbesondere Kinder- und
Hausärzte, zu wenig. Dies trägt zu den hohen Kosten im Zusammenhang mit
Spezialärztinnen bei gleichzeitigem Hausärztemangel bei.

Im März 2015 gründeten die FMH, die Medizinaltarifkommission der Unfallversicherung
MTK, Curafutura und H+ die „TARMED Suisse AG", um die sich in Liquidation befindende
Tarmed Suisse abzulösen und eine neue Tarifstruktur zu erarbeiten, welche per Anfang
2017 in Kraft treten soll. Damit sollten seit längerer Zeit herrschende Konflikte zwischen
den Tarifpartnern gelöst werden. Der grössere der beiden Krankenversichererverbände,
Santésuisse, beteiligte sich allerdings nicht an der neuen Firma, da man befürchte, die
Tarmend-Revision werde zu einem Kostenschub im Rahmen von CHF 1,5 Mrd. oder fünf
Prämienprozenten führen. Dies könne den Versicherten nicht zugemutet werden. Die

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 15.03.2015
FLAVIA CARONI
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an der TARMED Suisse AG beteiligten Partner betonten dagegen, die Revision werde
kostenneutral ausfallen und Santésuisse sei eingeladen, sich an den Arbeiten zu
beteiligen. Auch der Bundesrat betonte im Juni 2015, die Revision müsse dauerhaft
kostenneutral ausfallen. Zudem rief Bundesrat Berset den Akteuren in Erinnerung, die
Bundesregierung werde lediglich eine einzige und nicht zwei parallele Tarifstrukturen
billigen, und hinter der gefundenen Lösung müsse die Mehrheit jeder Branche stehen. 6

Das Geschäft des Bundesrates zur Steuerung des ambulanten Bereichs bzw. der
Regulierung der Zulassung im Rahmen des KVG gelangte in der Wintersession 2015 in
den Ständerat. Eine knappestmögliche Mehrheit der Gesundheitskommission sprach
sich für Eintreten ein, eine Minderheit Gutzwiller (fdp, ZH) für Nichteintreten. Der
Mehrheitssprecher verwies auf die Notwendigkeit einer Steuerung angesichts des
engen Zusammenhangs zwischen Ärztedichte und Kostensteigerung im
Gesundheitsbereich. Die Kantone wünschten sich eine Steuerungsmöglichkeit und der
Ärzteverband FMH habe der weniger weit gehenden Lösung des Nationalrats, im
Gegensatz zu jener des Bundesrates, zugestimmt. Das wichtigste Argument für ein
Eintreten sei jedoch der Zeitdruck angesichts der im Sommer 2016 auslaufenden
Übergangslösung, welche durch eine dauerhafte Regelung abgelöst werden soll. Der
Minderheitssprecher erklärte, die Minderheit wolle sich für eine liberale Markt- und
Wettbewerbsordnung einsetzen und sei daher gegen jegliche Form der
Zulassungssteuerung. Eine staatliche Planung des ambulanten Gesundheitsbereichs
lehne man ab. Der vorliegende Entwurf benachteilige systematisch junge Ärztinnen und
Ärzte, seine kostensenkende Wirkung sei zweifelhaft und er sei angesichts eines
drohenden Ärztemangels und nach der Annahme der Initiative gegen die Zuwanderung
nicht angemessen. Bundesrat Berset betonte in seinem Plädoyer das Gewicht des
ambulanten Sektors innerhalb des Gesundheitswesens, welcher rund 40% der Kosten
ausmacht. Er wies darauf hin, dass bei Nichteintreten keine alternative Lösung zur
Auswahl stehe, insbesondere da die von der Kommissionsminderheit geforderte
Vertragsfreiheit nicht mehrheitsfähig ist. Des weiteren wies er auf die Absicht des
bundesrätlichen Entwurfs hin, den Kantonen ein nötiges und nachgefragtes
Steuerungsinstrument zur Verfügung zu stellen, welches ihnen im ambulanten Bereich
bislang fehlt. Dennoch stellte sich der Bundesrat hinter die Kompromisslösung des
Nationalrates, welche auch von den Kantonen unterstützt wird. Der Kompromiss sei der
Aussicht auf eine erneute Periode ohne Zulassungssteuerung und mit einer in die Höhe
schnellenden Zahl neuer Praxen vorzuziehen. Schliesslich sprachen sich 28
Kantonsvertreterinnen und -vertreter für Eintreten aus, 16 dagegen.

In der Detailberatung empfahl die vorberatende Kommission dem Plenum mit 9 zu 2
Stimmen bei einer Enthaltung, der Vorlage des Nationalrates zuzustimmen. Eine
Minderheit Maury Pasquier (sp, GE) forderte, zusätzlich einen Passus einzufügen,
wonach Kantone, deren Ärztedichte 20% oder mehr über dem nationalen Durchschnitt
liegt, vom Bundesrat auf Antrag hin die Erlaubnis erhalten können, für die Zulassung
weiterer Ärztinnen und Ärzte einen Bedürfnisnachweis zu verlangen. Derzeit würde dies
die Kantone Basel Stadt und Genf betreffen. Nur so handle es sich um eine echte
Zulassungssteuerung, welche auch Resultate verspreche, begründete Nationalrätin
Maury Pasquier ihren Antrag. Dabei gehe es primär darum, eine bessere Verteilung der
Ärztinnen und Ärzte auf dem Gebiet der Schweiz zu erzielen. Der Vorschlag werde von
der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und
-direktoren voll unterstützt. Dagegen wurde vorgebracht, der Grenzwert von 20% sei
willkürlich und die Kantonsgrenzen seien für die Bestimmung von Gebieten mit einer
übermässigen Ärztedichte ungeeignet – als relevant angesehen wird vielmehr die
Unterscheidung zwischen urbanen und ländlichen Regionen.

Die Gegner jeglicher Zulassungssteuerung führten Bedenken bezüglich der
Kompatibilität einer solchen mit der Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und
der Europäischen Union an. Die EU habe die bisherige Handhabung bereits mehrfach
kritisiert, mit Blick auf ihre Vorläufigkeit jedoch akzeptiert. Bei der Überführung in ein
Bundesgesetz könne von dieser Akzeptanz nicht mehr einfach ausgegangen werden,
und auch der Bundesrat habe sie bereits mehrfach angezweifelt, was der anwesende
Gesundheitsminister bestätigte. Der Mehrheitssprecher der Kommission erklärte, nach
der Konsultation führender Expertinnen und Experten im Bereich Europarecht habe
sich die Kommission anno 2012 dafür entschieden, das relativ geringe Risiko eines
Konfliktes einzugehen, und dazu sei sie auch heute bereit. Die Anforderung einer
dreijährigen Tätigkeitsdauer bei einer anerkannten Weiterbildungsinstitution im Inland
sei massvoll und vertretbar. Bundesrat Berset sagte, die Unsicherheit bezüglich der
Reaktion der EU bestehe nach wie vor und sei einer der Gründe für den ursprünglichen

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.11.2015
FLAVIA CARONI
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Vorschlag des Bundesrates gewesen, den das Parlament aber nicht unterstützte. Es
gelte daher, die Angelegenheit weiterhin im Auge zu behalten.

Für den Antrag der Kommissionsmehrheit stimmten 27, für jenen der Minderheit 14
Kantonsvertreterinnen und -vertreter, zwei enthielten sich der Stimme. Stillschweigend
beschloss der Rat, die geltende Übergangsbestimmung bezüglich jener Ärztinnen und
Ärzte, welche bereits vor dem Inkrafttreten des Gesetzes zulasten der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung tätig waren, ins Gesetz aufzunehmen, um Rechtslücken zu
vermeiden. Damit entstand eine Differenz zum Nationalrat. In der Gesamtabstimmung
gingen 32 Stimmen für den Entwurf ein, 12 dagegen, es gab keine Enthaltungen. Damit
ging das Geschäft zur Differenzbereinigung an die grosse Kammer. 7

Im Winter und Frühling 2016 gingen die Arbeiten für eine Reform des Tarmed weiter
und ein baldiger Abschluss wurde angestrebt – das Resultat musste dem Bundesrat bis
Ende Juni zur Prüfung vorgelegt werden. Ansonsten werde dieser seine subsidiäre
Kompetenz nutzen und selbst in den Tarmed eingreifen, hiess es von Seiten des BAG.
Dies wollten die Tarifpartner unbedingt verhindern. Dennoch zeichnete sich ab, dass
eine Einigung schwierig werden würde. Nachdem die Kosten im Gesundheitswesen und
insbesondere im vom Tarmed geregelten ambulanten Bereich im Jahr 2015 erneut stark
angestiegen waren und ein Eingriff des Bundesrates aus dem Jahr 2014 nicht die
erwünschte Wirkung gezeigt hatte, erschien die Revision eigentlich dringender denn je.
Dennoch beteiligte sich der grössere der beiden Krankenversichererverbände,
Santésuisse, nach wie vor nicht an den Verhandlungen, und bei den Leistungserbringern
eröffnete sich eine Kluft zwischen einer die Spezialärztinnen und Spezialärzte
umfassenden Tarifunion und der FMH. Auch die FMH zeigte sich jedoch aufgrund
innerer Konfliktlinien kritisch – der neue Tarif würde unter ihren Mitgliedern zwingend
Gewinnerinnen und Verliererinnen schaffen. Die Santésuisse warnte weiterhin, die
angedachte Lösung werde zu einem spürbaren Kostenschub führen, da nicht nur
umverteilt, sondern auch der Kuchen vergrössert werde. Stattdessen müssten die teils
überhöhten Tarife auf ein betriebswirtschaftlich sinnvolles Niveau gesenkt werden.

Anfang April wurde die erarbeitete Lösung vorgelegt und die Branchenverbände waren
aufgerufen, sich dazu zu äussern. Die FMH sprach sich bereits kurz darauf anlässlich
zweier Delegiertenversammlungen mehrheitlich für die neue Tarifstruktur aus, brachte
aber einen Vorbehalt bei der Normierungsvereinbarung an, welche dafür sorgen soll,
dass durch die Reform trotz Ausbau der Tarif-Positionen keine Zusatzkosten entstehen.
Die Forderung nach Verzicht auf den Normierungsfaktor, welcher alle Positionen um
den gleichen Anteil kürzt und so die Kosten auf dem bisherigen Niveau hält, stiess bei
Curafutura prompt auf vehemente Ablehnung. Die jährlich vier Milliarden Franken
Mehrkosten, die dadurch entstehen würden, wurden als inakzeptabel und keinesfalls
tragbar angesehen. Der Spitalverband H+ stellte sich Ende Mai als einziger voll hinter
den neuen Tarmed und akzeptierte auch die vorgesehene Normierung. Die
Vereinbarung könne in ihrer aktuellen Form dem Bundesrat zur Genehmigung vorgelegt
werden. Nachdem Anfang Juni jedoch die Urabstimmung der FMH im Widerspruch zum
vorherigen Entscheid der Delegierten eine knappe Ablehnung des Tarifs und eine
überaus deutliche Ablehnung der Normierungsvereinbarung und damit der
Kostenneutralität ergeben hatte, war klar, dass die Tarmed-Revision gescheitert war.
Die nicht an den gemeinsamen Arbeiten beteiligte Santésuisse legte kurz darauf ihren
eigenen Vorschlag vor, der auch für den ambulanten Bereich ein stärker an
Fallpauschalen angelehntes System vorsieht.

Mitte Juni gab Bundesrat Berset in einem Interview in der Sonntagspresse bekannt, den
Tarifpartnern eine Nachfrist einzuräumen, erklärte aber gleichzeitig, er schätze die
Chancen für einen breit unterstützten Kompromiss als gering ein und der Bundesrat sei
zu einem Eingriff in das Tarifsystem bereit. Entsprechende Arbeit würden bereits
während des Laufens der Nachfrist begonnen. Nachdem auch Curafutura dem
vorliegenden Vorschlag eine Absage erteilt hatte, standen nur noch die Spitäler
dahinter. Wie erwartet lief die ursprüngliche Frist damit Ende Juni ungenutzt ab: Beim
Bundesrat wurde kein gemeinsamer Vorschlag zur Revision des Tarmed eingereicht.

In der Zwischenzeit hatte die Kommission für Gesundheit und soziale Sicherheit des
Nationalrats drei gleichlautenden parlamentarischen Initiativen Folge gegeben, die dem
Bundesrat und den Kantonsregierungen die Kompetenz zum Eingriff in die
Tarifstrukturen und Preise entziehen wollen. 8

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 04.02.2016
FLAVIA CARONI
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Ende Juni 2016 war die Frist zur Einreichung eines gemeinsamen Vorschlags der
Tarifpartner für eine Revision des Tarmed beim Bundesrat abgelaufen. Die
grundlegende Uneinigkeit zwischen dem Krankenversichererverband Curafutura und
der Ärzteschaft darüber, ob die Revision kostenneutral ausfallen, eine
Einnahmeerhöhung für die Hausärztinnen also durch Einsparungen bei den
Spezialärzten kompensiert werden soll, hatte nicht überwunden werden können. Dies
obwohl der Bundesrat klar vorgegeben hatte, dass die Revision nicht zu zusätzlichen
Kosten führen darf und obwohl alle Tarifpartner ein subsidiäres Eingreifen des
Bundesrates unbedingt vermeiden wollten. Die FMH hielt dagegen, der von ihr mit-
erarbeitete nicht kostenneutrale Tarif sei sachgerecht und betriebswirtschaftlich, wie
es der Auftrag gewesen war. Das BAG räumte den Tarifpartnern eine Nachfrist von vier
Monaten für das Finden einer Konsenslösung ein, wie es in einer Medienmitteilung vom
1. Juli 2016 bekanntgab. Darin mahnte es erneut, durch die Revision dürfe keine
Kostensteigerung entstehen. Die Beteiligten wurden aufgefordert, für den Fall, dass
auch in der Nachfrist keine gemeinsame Lösung zustande kommt, zumindest Vorschläge
zur punktuellen Anpassung der Tarife bei überteuerten Leistungen einzureichen. Die
eingeräumte Frist von vier Monaten bis Ende Oktober wurde allgemein als sehr kurz
aufgefasst. Die FMH begann die Arbeit an einem neuen Vorschlag und setzte sich zum
Ziel, diesen bis im Frühling 2017 vorlegen zu können. Dieses Mal sollte zuerst ein
interner Konsens zwischen den verschiedenen Fachgesellschaften gefunden werden,
um ein erneutes Scheitern zu verhindern. Dafür erhielt der Verband ein
Verhandlungsmandat seiner Delegierten. Zwischenzeitlich wurde es somit ruhiger um
den Tarmed. 9

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 01.07.2016
FLAVIA CARONI

Im April 2017 beriet die SGK-NR einen Vorentwurf zur Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Borer (svp, SO) (übernommen von Brand (svp, GR)) zur
Stärkung der Selbstverantwortung im KVG, gemäss welchem eine Wahlfranchise
während dreier Jahre nicht gewechselt werden kann. Dadurch sollen kurzfristige
Wechsel zur Grundfranchise bei bekannten anstehenden medizinischen Eingriffen
verhindert und die Administrationskosten gesenkt werden. Ein Krankenkassenwechsel
der Versicherer wäre unter Beibehaltung der Franchise weiterhin möglich. Die
Kommission stimmte dem Vorentwurf mit 17 zu 6 Stimmen zu, eine Minderheit lehnte
ihn ab, da dadurch Personen mit chronischen Erkrankungen schlechtergestellt würden.
Zudem könnten den Versicherten so durch gesundheitliche oder finanzielle
Schwierigkeiten grosse Probleme entstehen. 
Im September 2017 schickte die SGK-NR den Vorentwurf in die Vernehmlassung. Dort
stiess er bei der SVP, BDP und CVP, sechs Kantonen (AI, BL, NW, SG, UR, ZG), dem
Gewerbeverband sowie einzelnen Leistungserbringern und Versicherern auf
Zustimmung. Die FDP und GLP sowie vier Kantone (AG, GR, JU, ZH) stimmten zwar
mehrheitlich zu, brachten aber auch Vorbehalte an. Die Befürworter lobten, dass die
Vorlage die Eigenverantwortung der Versicherten sowie die Solidarität zwischen
Gesunden und Kranken stärke und zur Kostensenkung beitrage. Sie brachten jedoch
verschiedene Verbesserungsvorschläge ein: die Beibehaltung von einjährigen
Wahlfranchisen mit Option auf mehrjährige Verträge; eine zwei- anstatt dreijährige
Mindestdauer der Franchisen; eine jährliche Möglichkeit, in höhere Franchisen zu
wechseln sowie eine vorgängige Analyse der Auswirkungen eines solchen
Systemwechsels. Trotz ihrer Zustimmung äusserten sie Zweifel, ob durch diese
Änderung wirklich ein Effekt der Kostendämpfung beobachtet werden könne.
Womöglich würden dadurch mehr Personen die Grundfranchise wählen und sich in der
Folge weniger kostenbewusst verhalten. Allenfalls würden die Versicherten dadurch
auch mehr Sozialhilfe oder Prämienverbilligungen benötigen, wodurch die Kosten für
die Kantone stiegen. 
Elf Kantone (AR, BE, FR, GE, GL, NE, OW, SO, TG, TI, VD), die SP, die Grünen sowie
zahlreiche Wirtschaftsverbände, Leistungserbringer, Versicherer,
Konsumentenvertreter und andere Interessierte lehnten den Entwurf ab. Entweder
bezweifelten sie die positive Wirkung der Vorlage auf die Selbstverantwortung der
Versicherten, auf die Kosten oder auf den Aufwand für die Versicherer oder sie
kritisierten die Einschränkungen der Wahlfreiheit der Versicherten und deren bereits
sehr hohe Selbstbeteiligung. 
Im April 2018 entschied die SGK-NR mit 11 zu 7 Stimmen bei 2 Enthaltungen, die Vorlage
mit einer kleinen Änderung zu überweisen. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.04.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Im August 2017 gab der Bundesrat bekannt, dass er von seiner subsidiären Kompetenz
Gebrauch machen und die Einzelleistungstarifstruktur Tarmed anpassen werde. Dies
war nach 2014 zum zweiten Mal nötig geworden, weil sich Leistungserbringer und
Versicherer nicht auf einen gemeinsamen Tarif hatten einigen können und somit für das
Jahr 2018 keine Tarifstruktur mehr vorgelegen hätte. Die Änderungen der Verordnung
zum Tarmed sahen vor, die „Vergütungen der verschiedenen Leistungen in
angemessene Relation zu stellen“. Dazu sollten einerseits die Leistungsvergütungen
bestimmter Tarifpositionen geändert werden. Zum Beispiel soll für alle Leistungen ein
einheitlicher Dignitätsfaktor bestimmt werden. Die Weiterbildungsdauer der Fachärzte
soll folglich nicht mehr in die Tarife einfliessen, so dass alle ärztlichen Leistungen
einheitlich abgerechnet werden. Andererseits werden die Abrechnungsregeln einzelner
Tarifpositionen geändert, was unter anderem zu mehr Abrechnungstransparenz und
reduzierten Beträgen bei der Verrechnung von Leistungen in Abwesenheit der
Patientinnen und Patienten führen soll. Zudem werden die Tarife derjenigen Leistungen
gesenkt, deren Dauer durch technische oder medizinische Fortschritte reduziert
worden ist. Einzelne dieser Massnahmen hatte der Bundesrat entsprechend den
Rückmeldungen aus der Vernehmlassung angepasst, so dass er nun mit jährlichen
Einsparungen von CHF 470 Mio. (anstelle der ursprünglich erwarteten CHF 700 Mio.)
rechnete. Diese Korrekturen betrafen vor allem die vulnerabelsten Patienten, also
Kinder, Betagte und psychisch Kranke, deren Grundkonsultation unter anderem
weiterhin länger dauern darf als bei den übrigen Patienten. 

Die betroffenen Akteure reagierten unterschiedlich auf die Revision. Der
Kassenverband Curafutura lobte die Revision und erwartete deutliche Einsparungen bei
den Prämien; Santésuisse hingegen bezweifelte, dass die durch die Revision möglichen
finanziellen Reduktionen tatsächlich die von Bundesrat Berset angegebene Höhe
erreichen würden. Negative Reaktionen kamen vor allem von den Leistungserbringern:
Der Ärzteverband FMH sorgte sich aufgrund der Revision wie bereits in der
Vernehmlassung vor möglichen Verschiebungen vom ambulanten in den stationären
Bereich. Für die Ärzte bedeute dies zudem eine Reduktion ihrer Vergütungen um
durchschnittlich 10 Prozent, vereinzelt könne es gar zu Reduktionen bis 30 Prozent
kommen. Dies veranlasste die Presse zu Spekulationen, ob die Revision den Anreiz der
Ärzteschaft gesteigert habe, ihre eigene Tarifrevision Tarco voranzutreiben. Deren
Erarbeitung hatte sich zuvor als schwierig erwiesen, weil höhere Ansätze bei den einen
Ärzten aufgrund der nötigen Kostenneutralität zu finanziellen Einbussen für andere
Ärzte führen würden. Der Spitalverband H+ betonte schliesslich, dass die Anpassung
des Tarmed die Situation der Spitäler weiter verschlechtern werde. Aufgrund dieser
unterschiedlichen Rückmeldungen waren sich die Medien nicht einig, ob die Revision
eine gute oder schlechte Nachricht für die Patienten sei. Zwar setze der Bundesrat
damit ein Zeichen gegen die ständig wachsenden Prämien, jedoch seien Einsparungen
von einer halben Milliarde pro Jahr bei jährlichen Gesundheitskosten von etwa CHF 70
Mrd. eher ein Tropfen auf den heissen Stein. 11

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 18.10.2017
ANJA HEIDELBERGER

Im April 2018 urteilte das Bundesgericht in der Frage, ob der Bundesrat 2014 dazu
berechtigt gewesen war, den Tarmed nach politischen Gesichtspunkten zu ändern.
Der Bundesrat hatte bei der ersten Tarmed-Änderung entschieden, den Haus- und
Kinderärzten mehr und den Spezialärzten im Tarmed weniger Geld für ihre Leistungen
zuzusprechen. Dies erachtete die Privatklinik St. Anna in Luzern als widerrechtlich und
verrechnete ihre Kosten weiterhin nach den alten, höheren Tarmed-Tarifen. Das
eingesetzte Schiedsgericht, das nötig geworden war, weil eine Krankenversicherung
diese höheren Tarife nicht akzeptiert hatte, gab der Klinik recht, woraufhin die
Versicherung den Fall vors Bundesgericht weiterzog. Da in der Zwischenzeit auf Anraten
des Spitalverbands H+ verschiedene Spitäler ihre Rechnungen unter Vorbehalt
ausgestellt hatten, erwarteten sowohl Krankenversicherungen als auch Spitäler den
Entscheid mit grossem Interesse. 
Das Bundesgericht befand im April 2018, dass das KVG keine klaren Vorgaben dazu
mache, welche Anpassungen der Bundesrat machen dürfe und wie er dabei vorgehen
müsse. Folglich komme ihm diesbezüglich ein grosser Ermessensspielraum zu; er könne
daher auch lineare Kürzungen sowie politisch motivierte Kürzungen wie die Förderung
der Hausarztmedizin vornehmen. Die Krankenkassen zeigten sich erleichtert über das
Urteil, das gemäss Santésuisse nun für Rechtssicherheit sorge. Der Berufsverband der
Ärztinnen und Ärzte FMH zeigte sich erstaunt über den Entscheid und insbesondere
darüber, dass es dem Bundesrat möglich sein soll, politische Aspekte zu
berücksichtigen, während sich die Tarifpartner beim Tarmed strikt an den Wortlaut des
KVG halten müssten. Die Medien urteilten, dass dieser Entscheid den Einfluss des
Bundesrates stärke; Gewinner seien die Prämienzahlenden, lobte Santésuisse den

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 01.04.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Entscheid. 12

An der Vernehmlassung zum ersten Massnahmenpaket zur Kostendämpfung im
Gesundheitswesen zwischen September und Dezember 2018 beteiligten sich 150
Einheiten und Organisationen, darunter alle Kantone, die sieben grossen nationalen
Parteien, der Städte- und der Gemeindeverband, Dachverbände der Wirtschaft,
Konsumenten-, Patienten-, Leistungserbringenden- sowie Versichererverbände.
Entsprechend breit war trotz Lobes für die Bemühungen des Bundesrates zur
Kostensenkung auch die Kritik an dem neuen Projekt. Insbesondere wurde vor
Wechselwirkungen mit anderen Revisionen, vor Finanzierungs- oder
Versorgungsproblemen sowie vor einer verstärkten Bürokratisierung oder staatlichen
Steuerung gewarnt, wie das BAG in seinem Ergebnisbericht erklärte. 13

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 14.12.2018
ANJA HEIDELBERGER

Im Juli 2019 gab eine Minderheit der Tarifpartner – FMH und Curafutura – bekannt, dem
Bundesrat einen Vorschlag für eine neue Tarifstruktur, TARDOC, als Nachfolgerin von
TARMED zur Genehmigung einzureichen. TARDOC war zuvor von der ats-tms AG, der
gemeinsamen Tariforganisation von FMH, Curafutura und der Medizinaltarif-
Kommission UVG (MTK) während über drei Jahren erarbeitet worden. Eine Revision von
TARMED sei überfällig, da dieser veraltet sei, begründeten die Tarifpartner die Revision
in ihrer Medienmitteilung. Dabei habe man die Kostenmodelle «dem heutigen Stand der
Medizin, der Medizinaltechnik und dem heutigen Personalaufwand angepasst», die
Behandlungsdauer der einzelnen Leistungen aktualisiert sowie Leistungen des
nichtärztlichen Personals aufgenommen. Schliesslich sei die Tarifstruktur vereinfacht
und der Leistungskatalog von 4600 auf 2700 Positionen gekürzt worden. Nicht einig
wurden sich FMH und Curafutura einzig bei den Taxpunkten, zu denen sie zwei
unterschiedliche Varianten einreichten. 14

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 12.07.2019
ANJA HEIDELBERGER

Im Juni 2020 eröffnete der Bundesrat eine Vernehmlassung zur Präzisierung des
Spitalkostenbeitrags der Patientinnen und Patienten. Dort schlug er vor, die
bestehende Regelung in der KVV, wonach die Patientinnen und Patienten einen Beitrag
in der Höhe von CHF 15 pro Tag an die Spitalkosten bezahlen müssen, dahingehend zu
präzisieren, dass diese Beiträge neu weder für den Austrittstag noch für Urlaubstage
anfallen sollen. Dadurch würden bei den Krankenversicherungen Mehrkosten in der
Höhe von CHF 22 Mio. jährlich anfallen. 
An der Vernehmlassung, die bis Oktober 2020 dauerte, nahmen 38 Stellungnehmende
teil, darunter 23 Kantone, die GDK, die SP und die Grünen, der SSV, Curafutura und
Santésuisse, der SGB sowie FMH, Spitex und die Stiftung Konsumentenschutz aller drei
Sprachregionen (SKS, FRC, acsi). Der Grossteil der Befragten, darunter 20 Kantone, die
links-grünen Parteien und die Gewerkschaft, aber auch die Leistungserbringenden
sprachen sich vorbehaltlos für die Vorlage aus. Einen Vorbehalt brachten hingegen die
Konsumentenverbände an: Sie verlangten eine Rückerstattung der ab Anfang 2012
unrechtmässig erhobenen Beträge für den Austrittstag, teilweise auch für den
Eintrittstag. Die Versicherungen hingegen forderten, dass die Urlaubstage und teilweise
die Austrittstage gleich definiert werden wie in der Tarifstruktur. 15

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 12.06.2020
ANJA HEIDELBERGER

Nach einer ersten Prüfung der 2019 eingereichten neuen Tarifstruktur für ambulante
ärztliche Leistungen, TARDOC, verlangte der Bundesrat verschiedene Anpassungen
der Tarifstruktur. Im Juni 2020 reichten die Tarifpartner FMH und Curafutura eine
überarbeitete Version des Ärztetarifs nach, mit der sie nun sämtliche Auflagen des
Bundesrates zu erfüllen glaubten. Neu habe man nun ein gemeinsames
Kostenneutralitätskonzept ergänzt und die Tarifstruktur überarbeitet. In der
Zwischenzeit hatte sich zudem die Krankenkasse SWICA der Tarifstruktur
angeschlossen, womit TARDOC nun mit den in der Curafutura vertretenen
Versicherungen CSS, Helsana, Sanitas und KPT die Mehrheit der Versicherten hinter
sich wusste.
Im August 2020 gab das BAG bekannt, seine ausführliche Prüfung des Tarifs noch um
die neu eingereichten Elemente erweitern zu müssen. So müsse sichergestellt werden,
dass die Tarifstruktur die vom Bundesrat gestellten Bedingungen einhalte und daraus
insbesondere keine Mehrkosten entstünden. 16

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 25.06.2020
ANJA HEIDELBERGER
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Im Mai 2020 legte der Bundesrat dem Parlament die Änderung des KVG bezüglich der
Vergütung des Pflegematerials vor. Ziel der Vorlage war es, in Übereinstimmung mit
einer Motion der SGK-NR (Mo. 18.3710) eine einheitliche Vergütung für Pflegematerial,
das von der betroffenen Person selbst oder von Laien angewendet wird, und von
Pflegematerial, das von Pflegefachpersonen angewendet wird, einzuführen. 2017 hatte
das Bundesverwaltungsgericht die Position des Bundesrates bestätigt, wonach gemäss
dem bestehenden Gesetz die von Pflegefachpersonen verwendeten Materialien
Bestandteil der Pflegeleistung seien und nicht separat verrechnet werden dürften. Die
von den Versicherten selbst angewendeten Materialien seien hingegen separat von der
OKP zu übernehmen. 
Neu sollen die Materialien in drei Kategorien gegliedert werden: Die Kategorie A enthält
einfache Verbrauchsmaterialien mit direktem Bezug zu den Pflegeleistungen (z.B.
Handschuhe) sowie Material und Gegenstände zum Mehrfachgebrauch für verschiedene
Patientinnen und Patienten  (z.B. Blutdruckmessgeräte), diese sollen auch zukünftig
gemäss den Regeln der Pflegefinanzierung von OKP, Versicherten und Kantonen bezahlt
werden. Zur Kategorie B gehören Mittel und Gegenstände für die Untersuchung oder
Behandlung einer Krankheit gemäss MiGeL (z.B. Verbandmaterial), diese werden neu
unabhängig von der anwendenden Person durch die OKP finanziert. Auch die
Materialien der Kategorie C, Mittel und Gegenstände, die nicht von der versicherten
Person selbst oder durch eine nichtberuflich mitwirkende Person verwendet werden
können (z.B. Heimventilation), werden von der OKP übernommen. 
Die Vorlage soll eine Entlastung für Gemeinden und Kantone in der Höhe von jährlich
CHF 65 Mio. mit sich bringen und stattdessen die Gesamtkosten der OKP um 0.2
Prozent erhöhen. Da die Höhe des Bundesbeitrags an die Prämienverbilligung 7.5
Prozent der OKP-Bruttokosten beträgt, steigt auch der entsprechende Bundesbeitrag
um CHF 4.9 Mio. 

Zwischen Dezember 2019 und Februar 2020 fand die Vernehmlassung zur Vergütung
des Pflegematerials statt. Dabei gingen 126 Stellungnahmen ein. Die Kantone und mit
ihnen die GDK sowie die Leistungserbringenden sprachen sich für die Änderung aus.
Auch die CVP, EVP, FDP, GLP und SP zeigten sich mehrheitlich zufrieden, äusserten
jedoch teilweise Vorbehalte, insbesondere bezüglich der Kostenverlagerung zur OKP.
Die SVP lehnte die Vorlage ab, da sie dadurch eine Mengenausweitung ohne qualitative
Verbesserung der Pflegeleistungen befürchtete. Auch die Versichererverbände lehnten
die Vorlage ab, da sie die höheren Kosten fürchteten. 

In der Herbstsession 2020 behandelte der Nationalrat die Vorlage. Hatte sich die SVP
im Rahmen der Vernehmlassung als einzige Partei noch gegen die KVG-Änderung
ausgesprochen, stimmte auch sie der Gesetzesänderung nun zu: Einstimmig mit 189 zu
0 Stimmen nahm der Nationalrat die Vorlage an. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

im Juni 2021 gab der Bundesrat das Ergebnis seiner Prüfung der neuen Tarifstruktur
TARDOC bekannt: Diese sei in ihrer aktuellen Form nicht genehmigungsfähig, weil sie
«gewichtige materielle Mängel aufweist und eine kostenneutrale Einführung nicht
sichergestellt ist». Unerfüllt blieben die Anforderungen im Bereich der
Kostenneutralität sowie insbesondere bezüglich Wirtschaftlichkeit und Billigkeit der
Tarifstruktur, wie der Bundesrat erklärte. Überdies zeigte er sich aber auch mit der
Vereinfachung der Tarifstruktur, ihrer Anpassung an aktuelle Gegebenheiten und ihrer
Transparenz nicht zufrieden, insbesondere nachdem er diese Punkte in seinem
Prüfbericht von November 2020 bereits hervorgehoben habe. Schliesslich störte sich
der Bundesrat daran, dass weder Santésuisse noch der Spitalverband (H+) den
Tarifvertrag unterzeichnet hätten. Daher forderte er die Tarifpartner zu einer
gemeinsamen Überarbeitung auf.
Die beteiligten Tarifpartner zeigten sich mit diesem Entscheid des Bundesrats nicht
einverstanden, in einer Medienmitteilung nannten sie ihn «unverständlich und nicht
nachvollziehbar». Die aktuelle Version von TARDOC erfülle die gesetzlich
vorgeschriebenen Kriterien, betonten sie. Gar von einer «Art Todesstoss für die
Tarifautonomie» sprach alt-Ständerat Joachim Eder, Präsident des Tarifbüros ats-tms.
Schliesslich sei TARMED nicht mehr zeitgemäss, wodurch die medizinischen Leistungen
unsachgemäss vergütet würden. Man werde prüfen, «inwieweit die Forderungen nach
Anpassungen des TARDOC überhaupt sachgerecht und umsetzbar sind».
Ende Dezember 2021 reichten die betroffenen Tarifpartner eine von ihnen als «finale
Version des TARDOC» bezeichnete Überarbeitung zur Genehmigung ein. Man habe
dabei wie gefordert die Kostenneutralität verlängert, den Tarif vereinfacht und die
Transparenz erhöht, erklärten sie in einer Medienmitteilung. Sie wiesen überdies auf
die fehlenden Alternativen bezüglich einer Tarifrevision hin und hofften entsprechend

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 30.06.2021
ANJA HEIDELBERGER
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auf eine Inkraftsetzung von TARDOC per 1. Januar 2023. 18

Ende 2021 legten die Tarifpartner H+ und Santésuisse dem Bundesrat ihre
Tarifstruktur für ambulante Pauschalen zur Prüfung vor. Die neue Tarifstruktur decke
im Gegensatz zu TARMED, die auf Einzelleistungstarifen beruht, «im ambulanten
Spitalbereich eine Mehrheit der Leistungen mit Pauschalen» ab. Damit wollten die
Tarifpartner dem Entscheid des Parlaments vom Juni 2021 nachkommen, das mit
Annahme des Massnahmenpakets 1a zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen den
Einsatz von Pauschalen auch im ambulanten Bereich so weit wie möglich vorschreibt.
H+ und Santésuisse hatten die Pauschalen der neuen Tarifstruktur im Rahmen ihrer
Tariforganisation «solutions tarifaires suisses sa» basierend auf reellen Kosten- und
Leistungsdaten der Leistungserbringenden entwickelt, noch nicht darin enthalten
waren jedoch die Einzelleistungstarife für nicht pauschalisierbare Leistungen. An der
Entwicklung mitgewirkt hatte auch der Verband der Chirurginnen und Chirurgen,
FMCH. Dieser beteiligte sich jedoch nicht an der Einreichung der Tarifstruktur, da diese
nicht «für alle Ärztinnen und Ärzte, die ambulant behandeln, sinnvoll, wirtschaftlich und
anwendbar» sei, wie der Verband gegenüber den Medien verlauten liess.
Mit ihrem Vorschlag standen H+ und Santésuisse bis zu einem gewissen Grad in
Konkurrenz mit dem Projekt TARDOC, das FMH und Curafutura entwickelt hatten, der
Bundesrat bisher aber noch nicht genehmigt hatte. Man könne damit «einige der von
der Genehmigungsbehörde konstatierten Mängel des TARDOC [...] beheben», betonten
die Einreichenden, während FMH vor allem die konzeptionellen Unterschiede zwischen
den zwei Modellen hervorhob und die neuen Pauschalen generell als «anschlussfähig an
den TARDOC» erachtete. Da TARDOC auf Einzelleistungstarifen statt Pauschalen
beruhte, hatte die Ärzteschaft, darunter auch FMCH und FMH bereits zuvor erklärt,
dass die neuen ambulanten Pauschalen als Ergänzung zu TARDOC verstanden werden
sollen. Nach Einreichung der neuen Struktur zeigte sich FMH mit dieser jedoch nicht
einverstanden: Die Struktur sei zu wenig ausgereift, beruhe ausschliesslich auf
Spitaldaten und sei überdies nicht kostenneutral, wurde kritisiert. 19

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 23.12.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im Massnahmenpaket 1a zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen hatten Bundesrat
und Parlament entschieden, die Tarifpartner zur Schaffung eines gemeinsamen
ambulanten Tarifbüros zu verpflichten. Bereits im März 2021 hatten die Tarifpartner in
einem Letter of Intent ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit in diesem Themenbereich
festgehalten. Unter Leitung des Berner Regierungsrates Pierre Alain Schnegg (BE, svp)
erarbeiteten Arbeitsgruppen bis Juni 2022 in zehn Sitzungen die zur Schaffung der als
Aktiengesellschaft geplanten «Organisation für ambulante Arzttarife AG» (OAAT)
notwendigen Dokumente. In der Folge sollten diese Dokumente von den beteiligten
Verbänden ratifiziert werden, so dass Mitte November 2022 die Gründung erfolgen
könnte. 
Zu den zu ratifizierenden Dokumenten gehörten neben Statuten und
Aktionärsbindungsvertrag auch eine «Zusatzvereinbarung Doppelte Parität», mit der die
Verantwortlichen von TARDOC und der ambulanten Pauschalen die «Grundlagen zum
Tarif für die Verrechnung ärztlicher Leistungen» durch das jeweils andere Tarifprojekt
akzeptierten. Damit sollte der Streit zwischen FMH, Curafutura und der Medizinaltarif-
Kommission UVG MTK respektive H+ und Santésuisse bezüglich des zukünftigen
Abrechnungssystems für ambulante Leistungen beigelegt werden, wie es auch der
Bundesrat und die SGK-NR gefordert hatten. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Bundesrat
keines der beiden Tarifprojekte bewilligt. Anschliessend machten sich die
Arbeitsgruppen an die Ausarbeitung «gemeinsamer übergeordneter
Tarifierungsgrundsätze», mit denen das «Zusammenspiel [...] zwischen ambulanten
Pauschalen und TARDOC» festgelegt werden sollte, wie FMH erklärte. 20
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Im Juni 2022 entschied der Bundesrat einmal mehr, die neue Tarifstruktur TARDOC
noch nicht zu genehmigen. Zwar seien gegenüber den Vorgängerversionen
Verbesserungen erzielt worden, noch immer würden jedoch insbesondere die
Anforderungen an die Kostenneutralität und die Wirtschaftlichkeit nicht eingehalten,
kritisierte er. Folglich sollten die beteiligten Tarifpartner Curafutura und FMH die
Tarifstruktur bis Ende 2023 erneut überarbeiten – bestenfalls in Zusammenarbeit mit
zusätzlichen Tarifpartnern – sowie ein langfristiges Monitoring von TARDOC und ein
Konzept zur Behebung der Mängel beilegen. Der Bundesrat präzisierte überdies die für
eine Genehmigung notwendigen Bedingungen. Die Tarifpartner sprachen in der Folge
von einem «unverständliche[n] Entscheid, der die Tarifpartnerschaft nachhaltig
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schwächt». So erfülle TARDOC die gesetzlichen Genehmigungskriterien und wäre dank
Effizienzsteigerungen und der Beseitigung von Fehlanreizen eine Verbesserung
gegenüber TARMED. Insbesondere sei die vom Bundesrat im Juni 2021 geforderte
Kostenneutralität sichergestellt gewesen, der Bundesrat habe jedoch die
entsprechenden Spielregeln in der Zwischenzeit geändert. Zudem kritisierten
Curafutura und FMH, dass damit die «Verweigerungshaltung» der nicht an TARDOC
beteiligten Akteurinnen und Akteure belohnt werde. 
Santésuisse, das Ende 2022 zusammen mit H+ ambulante Pauschalen für eine
alternative Tarifstruktur zur Prüfung eingereicht hatte, zeigte sich über diesen
ablehnenden Entscheid des Bundesrates erleichtert und forderte alle Tarifpartner auf,
ein gemeinsames Modell auszuarbeiten, etwa im Rahmen eines gemeinsamen
nationalen Tarifbüros. Die Medien betonten in der Folge einhellig die Relevanz der
Ablösung von TARMED. Die aktuell noch verwendete Tarifstruktur, über die Zahlungen in
der Höhe von CHF 12 Mrd. jährlich abgerechnet werden, sei veraltet und bilde die
tatsächlichen Kosten nicht mehr genügend ab – diese würden folglich je nach
Kostenpunkt über- oder unterschätzt. 21
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